
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 26.01.2016 

 Vorlage Nr. 16/0064   

Federf. Stadtamt: Amt für Soziales und Wohnen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Entscheidung 16.02.2016  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Sozialticket ("meinTicket") 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

 

Mit seinem Beschluss vom 19.07.2008 führte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentli-

chen Rechts (VRR AöR) ab 01.11.2011 ein Sozialticket ein. 

 

Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit hat sich mit dem Sozialticket in seinen Sit-

zungen am 20.09.2011, am 28.02.2012 sowie zuletzt am 13.11.2012 befasst. 

 

Die Pilotphase endete am 31.12.2012. Seit dem 01.01.2013 ist das Sozialticket, was zwischenzeitig 

unter dem Verkaufsnamen „meinTicket“ angeboten wird, in den Regeltarif des VRR übernommen 

worden. Der aktuelle Ausgabepreis beträgt 31,95 Euro/Monat. 

 

Nach Auskunft des VRR erfolgt die Preisermittlung wie folgt: 

 

Auf marktforscherisch ermittelten Grundlagen der Nutzerstruktur wird eine Absatzprognose ange-

stellt. Daneben erfolgt eine allgemeine Kostenprognose. Da das Sozialticket zudem aus Mitteln des 

Landes NRW bezuschusst wird, wird unter Berücksichtigung all dieser Informationen die voraus-

sichtliche Unterfinanzierung ermittelt und in der Folge dann entschieden, ob und zu welchem Preis 

das Sozialticket (weiter) angeboten werden kann. 

Für das Jahr 2016 soll der voraussichtliche Landeszuschuss für alle Sozialticket-anbietenden Ver-

kehrsgesellschaften in NRW – auch wegen des stark ansteigenden Zustroms von Migranten - von 

30 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro erhöht werden. Die entsprechende politische Beschlussfassung steht 

jedoch noch aus. 
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Aufgrund des Verwaltungsrat-Beschlusses vom 11.12.2015 des VRR wurde eine Preiserhö-

hung um 2,80 Euro beschlossen, so dass der Preis für das Sozialticket ab 01.04.2016 dann 

34,75 Euro / Monat beträgt. Der VRR hat dabei einen auf ihn entfallenden Landeszuschuss in 

Höhe von 23 Mio. Euro für das Jahr 2016 unterstellt. 

 

Dieser Beratungsvorlage sind als Anlage folgende, zum Drucktermin vorliegenden Daten bei-

gefügt: 

 

Anlage 1: Statistische Daten für alle dem Kreis Recklinghausen angehörenden Städte (An-

zahl der Monats- und Chipkarten; Einwohner; Arbeitslosenquote) mit Stand 31.12. 

der Jahre 2012-2015. Ebenfalls abgebildet wurden die Städte Gelsenkirchen und 

Bottrop. 

 

Anlage 2: Interne Auswertungen des Amtes für Soziales und Wohnen (St. A. 50) und des 

Jobcenters (St. A. 56) zu den zugrundeliegenden Rechtskreisen der Leistungsbe-

rechtigten.  

 

 



- 3 - 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit nehmen den Bericht 

der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

 (Rainer Weichelt) 

 Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


